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Meinungen und Profile
Freitag, 23. August 2019

1. Mariam, der Dugong, ist vergangene
Woche in Thailand gestorben. Du-
gongs sind Gabelschwanzseekühe,
leben in flachen Küstengewässern der
von uns entgegengesetzten Erdhälfte
und ernähren sich gemeinhin von
Seegras. Mariam, der Dugong, stran-
dete im April vor Thailand, wurde von
Tierärzten mit Milch und Seegras
versorgt und dann wieder im offenen
Meer ausgesetzt. Es half nichts. Letzte
Woche wurde das Tier erneut ange-
schwemmt, es hatte an Gewicht verlo-
ren und keinen Appetit. Sein Tod war
nicht mehr aufzuhalten. Eine Autopsie
ergab, dass die Seekuh viele kleine
Plastikteilchen geschluckt hatte. Das
führte offenbar zu Entzündungen der
inneren Organe, das wiederum zu
einer Blutvergiftung, das wiederum zu
einer Lungenentzündung. Exitus
durch Plastikmüll.

2. Ein ganz anderer Abschied fand am
Sonntag in Island statt. Sogar Islands
Premierministerin Katrin Jakobsdottir
war gekommen, auch Mary Robinson,
Irlands ehemalige Regierungschefin
und aktive Klimaschützerin.

Rund einhundert Menschen trafen
sich, wie berichtet, am Fusse des
Okjökull-Gletschers oder besser
gesagt: an dem Rest, der vom
Okjökull-Gletscher noch übrig ist. Im
Jahr 1901 bedeckte der Gletscher noch
eine Fläche von etwa 38 Quadrat
kilometern, nun ist er nur noch eine
grössere Eisplatte und tut nicht mehr
das, was Gletscher gemeinhin tun: Er
bewegt sich nicht mehr bergab. Er
ruht. Exitus durch Erderwärmung.

Er heisst nun auch offiziell nicht mehr
Okjökull, sondern, weil «jökull» auf
Isländisch einen Gletscher bezeichnet,
nur noch Ok. Die Teilnehmer der
Gletscherverabschiedung schleppten
eine Gedenktafel zum Berg Ok hinauf,
auf der nun ein «Brief an die Zukunft»
eingemeisselt ist. Dort heisst es: «In
den nächsten 200 Jahren droht den
übrigen Gletschern Islands das gleiche
Schicksal. Mit diesem Monument
zeigen wir, dass wir wissen, was
passiert und dass wir wissen, was
getan werden muss. Nur ihr werdet
wissen, ob wir es getan haben.»

Dugong
und Okjökull

Nachruf

Jochen Schmid
Redaktor Basler Zeitung

Sie war reich. Sie war dick. Das gab
mitunter eine explosive Kombination.

Schon als Kind war sie pummelig
gewesen. Im Kindergarten nannten
die andern sie «Mops».

Klar, dass so etwas mopste.

Aber sie rächte sich. UND ZOG SYN-
CHRON DREI SCHOKOSTÄNGELVOR
DEN AUGEN DERANDERN REIN!

«Du bist hässlich … du bist dick!»,
höhnten die.

Dora lächelte selbstbewusst: «… und
ihr bleibt arme Zicken. Und habt
nichts Süsses zum Naschen!»

Manchmal hielt sie sich Günstlinge.
Die durften hin und wieder mit dem
Chauffeur im Mercedes fahren. Oder
einmal an ihrer Zuckererdbeere
lutschen.

Meistens jedoch blieb sie alleine. Ass
sich durchs ganze Programm. Und
bestellte sich – als ihre Hormone zu
tanzen begannen – Gigolos aus dem
Internet. Das Schöne an diesen ge-
buchten Lovers: Douche … Check …
KÜSSCHEN … KÜSSCHEN und drei
Schokoriegel, wenn die Türe ins
Schloss gefallen war.

Sie kaute genüsslich. Und dachte, wie
schön es war, unabhängig zu sein –
von Geld. Und von Männern.

Es war DANN in einer dieser Schicki-
micki-Boutiquen, die DorasWelt
veränderte. Sie hatte im Schaufenster
eine Strass-Jeans gesehen: Label am
Hintern. Und Strass am zugenähten
Schlitz.

Die Verkäuferin feilte die Nägel. Und
schaute nicht einmal auf: «Wir haben
nichts über Grösse 38. Versuchen Sie
es doch bei H&M. Oder in der Decken-

sammlung der Heilsarmee …» Dora
blieb die Sprache weg. Eben wie sie
energisch losdonnern wollte, tauchte
ein schöner, dunkler Mann auf.

Er schaute sie mit feurigen Augen an:
«Ich werde Ihnen so eine Hose auf
Mass bestellen, Madame …»

Dreimal kam sie zur Anprobe. Dreimal
schossen die Augen des Marokkaners
Feuerblicke. Dreimal legte er persön-
lich Hand an. Als die Hose fertig war,
lächelte sie: «Das muss gefeiert wer-
den!»

Im NOBEL-Restaurant hielt er ihre
Hand: «Ich liebe dicke Frauen»,
lächelte er und: «… Sie sind ganz
besonders dick!» Es tönte wie: «Ich
habe noch nie eine bezauberndere
Nase gesehen …» Der Sex des
Marokkaners raubte ihr den Atem –
ER HATTE MEHR DRAUFALS DIE
GANZE INTERNET-BANDE!

Nach der Douche wollte sie ihr
Checkheft zücken. Sie liess es.
Und nahm ihn mit in die Küche:
«Danach ist mir immer nach
Schokoriegeln …», schnurrte sie. Nach
dem siebten Riegel liebten sie sich
noch einmal.

Die Strass-Jeans trug sie schliesslich
an der Hochzeit. Die Freundinnen
rümpften die Nase. «Geschmacklos!
DER HAT DOCH NICHTS! DERWILL
NUR DEIN GELD, DORA…»

Sie wusste es besser. Ihr Gesicht war
plötzlich zart und weich. Sie lächelte:
«… und Ihr habt nichts zum Naschen,
ihr armen Zicken.»

Reich und dick
-minu

-minu
BaZ-Kolumnist der ersten Stunde

Darf man ein Bundesgerichtsurteil
kritisch hinterfragen? Natürlich darf
man das und auch begründet kritisie-
ren. Darf man einen Bundesrichter
wegen seiner Parteizugehörigkeit und
seines Abstimmungsverhaltens ver-
urteilen? Nein, das widerspricht der
Gewaltenteilung. Darf man das
schweizerische Bundesgericht als
höchste richterliche Institution infra-
ge stellen? Ja, das muss man. Erstens
ist das oberste Gericht im Vergleich zu
den USAmit 9 Mitgliedern des Sup-
reme Court viel zu gross und zu ver-
zettelt mit einem Bundesverwaltungs-
und Bundesstrafgericht, deren Urteile
man an das Bundesgericht in Lau-
sanne weiterziehen kann. Im obersten
Bundesgericht allein sitzen sage und
schreibe 38 vollamtliche Richterinnen
und Richter, also viereinhalbmal so
viel wie in den USA. Die allermeisten
sind relativ unbekannt und keine
Top-Juristen. Sie müssen ja Parteimit-
glieder sein, um überhaupt nominiert
zu werden.

Politisch wichtige Urteile werden in
den USA immer vom Neuner-Gremium
gefällt, in Lausanne meist durch
Untergruppen von fünf mit eben
häufigen 3:2-Zufallsentscheiden.
Gerade wirtschafts- und vor allem
ordnungspolitisch hat unser Bundes-
gericht in letzter Zeit sehr staatsnah
und verwaltungsfreundlich und ent-
sprechend marktfeindlich entschieden.
Im aktuellen Fall UBS gegen Frank-
reichs Steuerbürokratie hat das obers-
te Gericht im Gegensatz zumVerwal-
tungsgericht und auf Berufung durch

die Eidgenössische Steuerverwaltung
die Amtshilfe entgegen demWillen
von Parlament und Volk ausgedehnt.

Aber auch imWettbewerbsrecht ist
mit dem sog. Elmex-Urteil das Kartell-
verbot gesetzwidrig auf vertikale
Preisbindungen für Markenartikel mit
«relativer Marktmacht» ausgedehnt
worden. Und selbst imWohnungs-
markt hat das Bundesgericht mit
faktischen Preiskontrollen bei be-
stehenden und schrankenlosen
Anfechtungsrechten bei Neumietern
gesetzliche Grenzen überschritten, die
jetzt im Parlament wieder mühsam
zurückversetzt werden sollen. Im
Kartellrecht scheint das Bundesgericht
zum Gesetzgeber geworden zu sein.
Das ist eben eine viel schwerere
Verletzung der Gewaltenteilung als
die Kritik eines Richters. Ebenso
durchsichtig ist die völkerrechtliche
Anlehnung an den Europäischen
Gerichtshof oder das Internationale
Menschenrechtsgericht. Der Euro
päische Gerichtshof ist ein abschre-
ckendes Beispiel für die richterliche
Entmachtung der Demokratie. Es wäre
höchste Zeit, das Bundesgericht von
Grund auf neu zu organisieren, zu
verkleinern, aber fachlich zu ver
bessern und so weit wie möglich zu
entpolitisieren.

Agenda

Heiligtum Bundesgericht

Silvio Borner
emeritierter Professor für
Volkswirtschaft an der Uni Basel

Velofahren ist gesund. Bestimmt
glauben Sie das. Dann lesen Sie mal
die jüngsten Mitteilungen des Büros
für Konsumentenfragen. Falls Sie zum
Beispiel ein E-Bike der Marke Leopard
Strada oder Leopard Strada II fahren,
sollten Sie Ihr Tempo sofort verrin-
gern. Das Amt warnte kürzlich: «Bei
den betroffenen Modellen können sich
die Schrauben am Fahrradlenker
lösen. Die Haltung des Lenkers kann
dadurch brechen, sodass eine Sturz-
und Unfallgefahr besteht.»

Wollen Sie trotzdem im Sattel sitzen
bleiben? Das ist vielleicht keine gute
Entscheidung.Wenn Sie ein Bike der
Modellreihe Square ihr Eigen nennen,
droht Ihnen ebenfalls Unheil. «An der
Gabelklemmung des Vorbaus können
nach intensiver und langer Nutzung
Risse entstehen. Es besteht Sturz- und
Unfallgefahr», schreiben die Konsu-
mentenschützer.

Na ja, wenigstens funktioniert bei
meinem Square das Rücklicht,
werden Sie sich trösten und weiter-
fahren.Wenn Sie aber ein Cannondale
CAADX Cyclocross-Bike mit
Scheibenbremsen besitzen, können
Sie nicht mehr entspannt die
Landschaft betrachten, während Sie
durch die Gegend rollen: «Die Gabel
kann brechen, wodurch sich das
Laufrad während der Fahrt vom
Fahrrad lösen kann. Dies stellt eine
Sturzgefahr für den Fahrer dar.»

Und wenn Sie mit Ihrem Rennrad der
Marke Ghost Nivolet X gern eine

Ausfahrt wagen, sollten Sie auf die
Bremse treten. Das Konsumenten-
schutz-Büro warnt vor «Sturz- und
Verletzungsgefahr». Der Grund:
«Die Karbongabeln der betroffenen
Rennräder können zu grosse
Fertigungstoleranzen aufweisen.»

Toleranz ist eine schöne Tugend. Bei
Veloherstellern ist zu viel Toleranz
lebensgefährlich: «Die Fertigungs
toleranzen können zu einem Bruch
der Gabelscheide führen, was mit
einer Sturz- und Verletzungsgefahr
verbunden ist.»

Wagen Sie es immer noch, auf zwei
Rädern unterwegs zu sein? Tun
Sie es lieber nicht, wenn Sie ein
Cannondale Cyclocross-Bike mit
Scheibenbremsen besitzen:
«Die Gabel kann brechen, wodurch
sich das Laufrad während der Fahrt
vom Fahrrad lösen kann.»

Velofahren sei gesund – das habe
auch ich bisher geglaubt. Bis ich
mit den bitterenWahrheiten des
eidgenössische Büros für
Konsumentenfragen konfrontiert
worden bin.

Autofahren oder zu Fuss gehen hat
auch sein Gutes.

Rückruf

Eine bittereWahrheit

Martin Furrer
Redaktor Basler Zeitung

Gedenktafel für den geschmolzenen
isländischen Gletscher. Foto: Keystone
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